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Wien, am 23. November 2020

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen
haben am 23. September 2020 unter der Nr. 3475/J-NR/2020 an mich eine schriftliche

parlamentarische Anfrage betreffend ,Falschinformation der Justizministerin an den

Untersuchungsausschuss” gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 11 sowie 15 und 16:

1. Welche Genese weist das Schreiben von lhnen an den Présidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka vom 21. Juli 2020 auf?

2. Wer legte Ihnen selbiges vor?

3. Woher kamen die Informationen fiir dieses Schreiben?

4. Welche Behorden des Justizministeriums waren in den Entstehungsprozess des
Schreibens eingebunden?

5. Welche Mitglieder Ihres Kabinetts waren in den Entstehungsprozess des Schreibens
eingebunden?

6. Welche sonstigen Personen waren in den Entstehungsprozess des Schreibens
eingebunden?

7. Haben Sie es sich vor dem Unterschreiben durchgelesen?

8. Haben Sie Nachfragen beziiglich der als Beschuldigte gefiihrten Personen gestellt?
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9. Wenn ja, an wen?

e 10. Wer zeichnet sich dafiir verantwortlich, dass Mag. Bettina Glatz-Kremsner in
diesem Schreiben als Beschuldigte gefiihrt wird?

e 11. Wie kam es zu dieser Falschinformation?

e 15, Haben Sie Untersuchungen aufgenommen, wie dieser Vorfall zustande kommen
konnte?

e 16. Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

e 17. Welche Konsequenzen werden Sie aus diesem Vorfall ziehen?

Entsprechend dem hieflir in meinem Haus vorgesehenen Prozedere Ubermittelte die
zustandige Fachabteilung das in der 9. Sitzung des Ibiza-Untersuchungsausschusses am 1.
Juli 2020 wirksam gewordene Ladungsverlangen betreffend ua. Frau Mag. GLATZ-
KREMSNER am 3. Juli 2020 mit dem Ersuchen um Bekanntgabe, ob gegen die darin
genannten Personen Strafverfahren im Zusammenhang mit dem
Untersuchungsgegenstand anhangig seien und gegebenenfalls, ob sie hievon in Kenntnis
seien, an die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien.

Mit Bericht vom 8. Juli 2020 teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) mit, dass unter anderem auch gegen Mag. Bettina GLATZ-KREMSNER ein
Ermittlungsverfahren als Beschuldigte im Zusammenhang mit dem

Untersuchungsgegenstand anhdngig und sie von diesem Umstand in Kenntnis sei.

Mein Schreiben vom 21. Juli 2020 an den Prasidenten des Nationalrates Mag. Wolfgang
SOBOTKA als Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses beruhte auf dieser — wie sich
spater herausstellte leider unrichtigen — Berichtslage, auf deren Richtigkeit ich zum

Zeitpunkt der Unterfertigung des Schreibens vertrauen durfte und musste.

Die Leiterin der WKStA entschuldigte sich — nach genauer Prifung der Sachlage und
Ricksprache mit allen Beteiligten — mit Bericht vom 11. September 2020 ausdricklich fir
diese bedauerliche Fehlleistung, die auf die besondere Belastungssituation ihrer Behorde
mit den  hochkomplexen Ibiza-Verfahren und dem  parallel tagenden

Untersuchungsausschuss zurlickzufiihren sei.

Zu den Fragen 12 bis 14 und 17:
e 12. Wie st es zu erkldren, dass in Ihrem Kabinett um etwa 17:00 Uhr niemand mebhr fiir

die Parlamentsdirektion zu erreichen war?

2von3

www.parlament.gv.at



3487/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung 3von3

Mein Biiro war an diesem Tag bis in die Abendstunden besetzt. Mir ist weder bekannt noch
erklarlich, dass die Parlamentsdirektion an diesem Tag erfolglos versucht habe, mit meinem
Kabinett in Kontakt zu treten.

e 13. Wer aus lhrem Kabinett war schlussendlich fiir die Fraktionsfiihrerin der Griinen zu
erreichen?

e 14. Von wem erhielt diese Person die Information, dass gegen Mag. Glatz-Kremsner
keine Ermittlungen gefiihrt werden?

Die Fraktionsfuhrerin der Griinen im Untersuchungsausschuss hat die zum genannten
Zeitpunkt im Biro anwesende stellvertretende Kabinettchefin fernmindlich erreicht und
jene wiederum den ebenfalls im Blro anwesenden Strafrechtsreferenten meines Kabinetts
Uber die Problematik unterrichtet. Der Strafrechtsreferent hat hierauf, um eine moglichst
rasche Abklarung der Parteistellung der Auskunftsperson zu ermaéglichen, im direkten Weg
die Leiterin der WKStA fernmiindlich kontaktiert und um rasche Abklarung der
Parteistellung ersucht. Diese hat nach Priifung der Verfahrenslage den
Strafrechtsreferenten zurlickgerufen und mitgeteilt, dass die Auskunftsperson nicht
Beschuldigte und der Bericht vom 8. Juli 2020 insoweit unrichtig sei. Der Strafrechtsreferent
hat dies wiederum der Fraktionsfihrerin der Grinen und dem Verfahrensrichter

fernmindlich zur Kenntnis gebracht.

Inzwischen habe ich mich im Namen des Justizressorts fir dieses bedauerliche Versehen bei

der Auskunftsperson entschuldigt.

Dr.™ Alma Zadi¢, LL.M.

Datum/Zeit 2020-11-23T12:36:55+01:00
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Hinweis Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw.
wauﬁ der elektronischen Signatur finden Sie unter:

g Prifinformation | www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
www.justiz.gv.at/amtssignatur

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 11-23T12: 43: 26+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-11-23T12:36:55+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-11-23T12:43:26+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




